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Teilhabe und Inklusion – barrierefreie Wahl und Abstimmungs- 

unterlagen 
 

 

Antrag der Regierung vom 5. März 2024 

 

 

Nichteintreten. 

 

 

Begründung: 

 

Das Motionsbegehren zielt auf eine Änderung des Gesetzes über Wahlen und Abstimmungen 

(sGS 125.3; abgekürzt WAG) ab, um den Kanton zu verpflichten, barrierefreie Wahl- und Ab-

stimmungsunterlagen in Gebärdensprache bereitzustellen. Die Regierung anerkennt das Be-

dürfnis von gehörlosen Menschen nach leicht zugänglichen Informationen – namentlich in Form 

von Erklärvideos in Gebärdensprache oder mit einer Übersetzung in die Gebärdensprache –, 

die es ihnen erlauben, ihr Wahlrecht selbständig auszuüben. Eine Änderung des WAG ist dafür 

jedoch nicht notwendig, da die erforderlichen gesetzlichen Grundlagen bereits bestehen. 

 

Mit dem VII. Nachtrag1 zum Gesetz über Referendum und Initiative (sGS 125.1; abgekürzt 

RIG), der seit 1. Juni 2023 in Vollzug steht, hat der Gesetzgeber bereits die Möglichkeit ge-

schaffen, dass die Staatskanzlei die Inhalte des erläuternden Berichts zusätzlich in anderer  

geeigneter Form veröffentlichen kann (Art. 1bis Abs. 4 RIG). Wie die Regierung in ihrer Bot-

schaft zur Teilrevision des RIG (22.21.16) ausführte, sind mit anderen geeigneten Formen  

(zusätzlich zur «ursprünglichen» Form des erläuternden Berichts) namentlich auch digitale  

Formen wie beispielsweise Erklärvideos gemeint. Ziel sei es, über verschiedene Kommunika- 

tionskanäle möglichst viele Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zu erreichen.  

 

Das mit der Motion beabsichtigte Ziel lässt sich somit auch ohne eine Änderung des WAG um-

setzen. Die Staatskanzlei hat bereits entsprechende Abklärungen vorgenommen und sieht vor, 

ab dem Jahr 2025 Erklärvideos mit Übersetzung in Gebärdensprache bereitzustellen. Es ist  

geplant, die für die Produktion der Videos benötigten Mittel (rund 8'000 bis 10'000 Franken je 

kantonale Vorlage) ins Budget 2025 ff. einzustellen. In Ergänzung dazu werden zu eidgenössi-

schen Abstimmungsvorlagen auf der Webseite des Kantons ab sofort die von der Bundeskanz-

lei produzierten Erklärvideos mit Übersetzung in Gebärdensprache aufgeschaltet. 
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